
Stadt Tecklenburg 
zuständiger FB: BM Datum 

03.09.2018 Aktenzeichen:       

 Sitzungsvorlage Nr. 102 / 2018 

  

[X] für den Haupt- und Finanzausschuss am 11.09.2018 TOP 8 
 
[ ] für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss am       TOP    
 
[ ] für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik am       TOP    
 
[ ] für den Werkausschuss des Abwasserwerkes am       TOP    
 
[ ] für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport am       TOP    
 
[X] für den Rat am 25.09.2018 TOP    
 
 
 öffentliche Sitzung 
 

Betreff:  
Patronatserklärung zur Vorlage bei der atene KOM GmbH, 
Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  
 
( ) keine haushaltsmäßige Berührung (X) Auswirkung s. Sachverhalt 

 

Zuständiger Haushaltsplan: 

 ( ) Ergebnisplan   

 ( ) Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit)          ( ) Finanzplan B (Investitionstätigkeit) 

 

( ) Folgekosten    (Auswirkungen siehe Sachverhalt) 

 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Rat der Stadt Tecklenburg beschließt, eine Patronatserklärung entsprechend den 
anliegenden Vorgaben zur Vorlage bei der atene KOM GmbH abzugeben. Der Bürgermeister 
wird ermächtigt, die anliegende Erklärung zu unterzeichnen. 
 

 
________________________ ___________________ ___________________ 
Bürgermeister/in  FB-Leiter/in Zust. Bearbeiter/in 
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Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 102/2018 an: HA am 11.09.2018 / Rat am 25.09.2018 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
 
 
Abschließend vorzunehmende Schritte im Bereich der Förderung Breitband (TPDG) 
vor der formellen Bewilligung 
 
Bei der Beantragung der Fördergelder gab es die Möglichkeit, Fördergelder sowohl beim 
Bund (50 % Förderung) als auch beim Land (40 % Förderung sowie weitere Fördergelder 
des Landes von 10 % bei einer Kommune, die sich in der Haushaltssicherung befindet) zu 
beantragen. 
 
Die Beantragung der Fördergelder vom Bund und vom Land ist jeweils einzeln bei den 
Förderstellen erfolgt und befindet sich nun in der abschließenden Bewilligung. Das Land 
hat zwischenzeitlich den entsprechenden Förderbescheid durch den Wirtschaftsminister 
Pinkwart an die Mitgliedskommunen übergeben. Auch für den abschließenden 
Bundesförderbescheid steht nur noch eine Formalie aus. 
 
Nachdem der Bund die Unterlagen zur Beantragung der Fördermittel für den 
Breitbandausbau der TPDG erhalten hat, hat er festgestellt, dass es eine 
Patronatserklärung, wie sie dem Land vorliegt, ebenfalls auch für den Bund erforderlich ist. 
Die TPDG wurde erst vor ein paar Tagen dazu aufgefordert, die Patronatserklärung 
gegenüber des Bundes abzugeben. Diese ist dringend einzureichen, da die TPDG 
ansonsten keinen endgültigen Förderbescheid erhält. 
 
In der Anlage finden Sie für jede Kommune die jeweilige Patronatserklärung zur Vorlage 
bei der atene KOM. 
Die inhaltliche Beschreibung ist eine Vorgabe des Bundes und kann nicht geändert 
werden. 
 
Es besteht die Möglichkeit, eine Patronatserklärung oder eine Bürgschaftserklärung 
abzugeben. Dieses stellt der Bund frei. Ebenso wie gegenüber dem Land NRW empfiehlt 
die Geschäftsführung der TPDG nach Rücksprache mit den Mitgliedskommunen eine 
Patronatserklärung abzugeben und die Bürgschaftserklärung in dem anliegenden 
Vordruck durchzustreichen.  
 


